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Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Soziales/Jugend und Gesundheit
Gz: 

GRDrs  72/2015

Stuttgart, 18.02.2015

Auswahl eines Betriebsträgers der Kindertageseinric htung in der Hohenfriedbergerstraße 
nachTrägeraufruf

Beschlußvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss Beschlussfassung öffentlich 04.03.2015

Beschlußantrag:

1. Die Betriebsträgerschaft für die Tageseinrichtung für Kinder in 
Stuttgart-Weilimdorf, Hohenfriedbergerstraße (Fertigbau) wird dem anerkannten 
Träger der Jugendhilfe, der Kindertagesstätten Himpelchen und Pimpelchen 
gGmbH, Stuttgart übertragen.

2. Die städtische Förderung für dieses Angebot erfolgt nach den geltenden 
„Grundsätzen über die Förderung der Betriebsausgaben von Tageseinrichtungen 
für Kinder“.

Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Das Trägerauswahlverfahren wurde am 04.12.2014 im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt Stuttgart bekannt gemacht (Trägeraufruf). 

Alle fachlich geeigneten und interessierten Träger hatten somit die Möglichkeit, 
Informationsunterlagen anzufordern und sich um die Trägerschaft zu bewerben.

Die Informationsunterlagen enthielten detaillierte Angaben zur geplanten 
Kindertageseinrichtung, die Angebotsvoraussetzungen und Angaben zu den 
Fördergrundsätzen.
Daneben wurden die Träger darauf hingewiesen, dass es sich um ein 
nichtförmliches Interessenbekundungs- oder Vergabeverfahren handelt, der 
Trägeraufruf lediglich als erster Schritt zur Auswahl eines freien Trägers für eine 
Betriebsträgerschaft dient, rechtliche Forderungen oder Ansprüche auf finanzielle 
Mittel seitens der Interessierten mit der Teilnahme am Verfahren nicht bestehen, 
eine Erstattung der Kosten, die den Teilnehmern durch die Bearbeitung entstehen 
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ausgeschlossen ist und die im Rahmen des Verfahrens ausgetauschten Unterlagen 
sowie mündlichen Abstimmungen für beide Seiten vertraulich sind.

Die Bewerber wurden gebeten, möglichst differenzierte und aufschlussreiche 
Aussagen einzureichen zu den (Beweg-)Gründen für den Antrag auf Einrichtung und 
Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder, zu den Angaben zur Trägerkonzeption 
sowie zu den Angaben zur Einrichtungskonzeption.

Alle eingegangenen Bewerbungen wurden gesammelt. Die verwaltungsinterne 
Auswertung wurde durchgeführt durch Vertreter der Dienststelle Förderung freier 
Träger und der Jugendhilfeplanung. 

Im Rahmen der zuwendungsrechtlichen Voraussetzungen wurden auch die 
finanzielle und organisatorische Leistungsfähigkeit sowie die Zuverlässigkeit der 
Bewerber geprüft.

Die Inbetriebnahme ist im Frühjahr 2015 geplant. Die Betriebsdauer ist zunächst auf 
5 Jahre befristet.

Aufgrund der derzeitigen Planungen ist zunächst folgende Angebotsform 
vorzusehen:
4 GT-Gruppen 0 bis 3 Jahre mit 40 Plätzen

Die Einrichtung hat einen öffentlichen Versorgungsauftrag und soll den derzeitigen 
Bedarf im Stadtgebiet Weilimdorf abdecken. 

Folgende Träger haben sich für die Übernahme der Betriebsträgerschaft beworben: 

- Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Stuttgart, Esslingen

- Kindertagesstätten Himpelchen und Pimpelchen gGmbH, Stuttgart

- KITAVIS – FAA Bildungsgesellschaft mbH Nord, Hannover

Alle drei Interessenten erfüllen grundsätzlich die Anforderungen zur Führung einer 
Einrichtung zur Kindertagesbetreuung. 

Die Bewerbung von KITAVIS hat insgesamt betrachtet den geringsten Punktwert bei 
der Nutzwertanalyse erzielt. Die Bewerbungsunterlagen des Träger entsprechen 
zwar den fachlichen Anforderungen, sie sind jedoch standardisiert und ohne Bezug 
zu Stuttgart und dem Standort. KITAVIS kommt deshalb nicht für die Trägerschaft in 
Betracht.

Die eingereichten Bewerbungen der anderen zwei Träger, die Johanniter und 
Himpelchen und Pimpelchen, erzielten im Rahmen der Nutzwertanalyse insgesamt 
gute bis sehr gute Ergebnisse. Die pädagogischen Konzepte entsprechen den 
inhaltlich-fachlichen Anforderungen und tragen dem Bildungs-, Erziehungs-, 
Betreuungs- und Versorgungsauftrag Rechnung. Beide Konzepte gehen ausführlich 
auf die besonderen Anforderungen der Kleinkindbetreuung ein und erläutern die 
Modelle der Eingewöhnung.  Das Verständnis von Qualität in der 
Kindertagesbetreuung überzeugt bei beiden.
Beide Träger kommen grundsätzlich für die Trägerschaft in Betracht. 
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Sowohl Himpelchen und Pimpelchen als auch die Johanniter entwickeln fundierte 
Vorstellungen über die Möglichkeiten der Kooperation und das Wirken im Stadtteil 
Weilimdorf. Mögliche Partner und Themen der Zusammenarbeit werden erläutert. 
Die Johanniter betonen hierbei unter anderem die Zusammenarbeit mit dem 
bestehenden Wald-Kiga des Trägers. Himpelchen und Pimpelchen hingegen 
beziehen sich auch auf aktuelle Entwicklungen im Bezirk und möchten Kontakte zu 
den Flüchtlingsunterkünften aufbauen. 

Im Vergleich kann der Träger Himpelchen und Pimpelchen sein pädagogisches 
Verständnis und seine Kompetenzen besser herausarbeiten. Er schafft es, in 16 
konzeptionellen Grundsätzen seine pädagogischen Zielsetzungen, die Haltung der 
Erzieher/-innen und die Praxis des Kita-Alltags miteinander zu verknüpfen. 
Ausführlich reflektiert er seine Haltung zu Gender und interkulturellen Fragen in der 
pädagogischen Praxis, die einer vielfältigen Stadtgesellschaft gerecht werden.

Insgesamt und vergleichend betrachtet ist die Darstellung des pädagogischen 
Ansatzes und der Sozialraumorientierung in der Bewerbung vom Himpelchen und 
Pimpelchen überzeugender.

Nach Abschluss der Auswertung schlägt die Verwaltung vor, dem Träger 
Kindertagesstätten Himpelchen und Pimpelchen gGmbH, Stuttgart die 
Betriebsträgerschaft für die Tageseinrichtung für Kinder in Stuttgart-Weilimdorf, 
Hohenfriedbergerstraße zu übertragen. 

Der Träger hat bei Abgabe der Bewerbung mit rechtsverbindlicher Unterschrift 
versichert, dass er mit den Förderbedingungen der Stadt Stuttgart einverstanden ist. 
Der Träger verpflichtet sich zur analogen Anwendung der Satzung der 
Landeshauptstadt Stuttgart über die Benutzung von städtischen Tageseinrichtungen 
für Kinder. Die Elternbeiträge (incl. Essensgeld) dürfen jedoch den städt. 
Gebührensatz max. um 20% überschreiten.

Finanzielle Auswirkungen

Die notwendigen Mittel wurden im Haushalt beschlossen.

Beteiligte Stellen

Isabel Fezer
Bürgermeisterin

Anlagen
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